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Vorwort zur vierten Auflage

Die vierte Auflage der NomosFormulare zum Ausländer- und Asylrecht berücksichtigt die
seit Herausgabe der dritten Auflage im August 2016 eingetretenen gesetzlichen Neuregelun-
gen sowie die aktuelle Rechtsprechung. Gesetzliche Änderungen sind insbesondere das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz von 2019, das eine grundlegende Änderung der Aufenthaltsvor-
schriften zur Arbeitsmigration mit Schwerpunkt auf die Zuwanderung von Fachkräften an-
strebt. Darüber hinaus trat das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht im sel-
ben Jahr in Kraft, das eine durchgreifende Verschärfung der Vorschriften zur Aufenthaltsbe-
endigung eingeführt, insbesondere die Haftgründe im Rahmen der Abschiebungshaft bedenk-
lich erweitert und eine neue Form der Duldung für Personen mit ungeklärter Identität einge-
führt hat. Im Staatsangehörigkeitsrecht wurde 2019 ein neuer Verlustgrund der deutschen
Staatsangehörigkeit wegen konkreter Beteiligung an Kampfhandlungen terroristischer Verei-
nigungen im Ausland geschaffen. Im Asylrecht wurden seit der dritten Auflage keine durch-
greifenden Änderungen vorgenommen.

Leider ist unser langjähriger Mitautor Klaus-Peter Stiegeler gestorben. Die Bearbeitung seiner
Beiträge wurde durch Rechtsanwältin Adele Schmidt übernommen. Das Ausscheiden von
Bernward Ostrop aus dem Autorenkreis machte eine grundlegende Neuaufteilung der Beiträ-
ge zum Asylrecht erforderlich. Die bislang von mir betreuten Beiträge bearbeiten nunmehr
die Rechtsanwältinnen Susanne Giesler und Sonja Hoffmeister. Ich habe die Beiträge von
Bernward Ostrop übernommen. Bedauerlicherweise ist kurz vor dem endgültigen Abgabeter-
min Rechtsanwalt Tim Kliebe ausgeschieden. Um weitere zeitliche Verzögerungen zu verhin-
dern, bin ich kurzfristig für ihn eingesprungen. Für die folgende Auflage wird aber der Auto-
renkreis vergrößert werden, da es nicht wünschenswert ist, dass ein Herausgeber derart viele
Beiträge als Autor bearbeitet.

Ich bedanke mich bei den hinzu gekommenen Autorinnen, aber auch bei den anderen Auto-
ren für ihre engagierte, zuverlässige und kenntnisreiche Teilnahme an diesem Formularbuch.
Meinen Dank gilt insbesondere dem Verlag, und hier insbesondere Frau Astrid Kniemann,
für die konstruktive und kooperative Unterstützung.

 

Frankfurt am Main, August 2020 Reinhard Marx
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Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots

Befristung Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 AufenthG
Sachverhalt/Lebenslage

Beispiel 1: Befristungsantrag
Die ekuadorianische Staatsangehörige E wurde vor einigen Jahren wegen illegalen Aufent-
halts ausgewiesen und direkt aus der Abschiebungshaft zum Flughafen Frankfurt aM ge-
bracht. Bei der Zwischenlandung in Madrid konnte sie das Flugzeug verlassen, wo sie seit-
dem – ebenfalls ohne Aufenthaltserlaubnis – lebt. Im Rahmen einer „Legalisierungskampa-
gne“ wird ihr die Möglichkeit eröffnet, eine Aufenthaltserlaubnis in Spanien zu erhalten. Die
spanische Ausländerbehörde verlangt aber, dass die im Schengener Informationssystem we-
gen der Ausweisung ausgeschriebene Einreiseverweigerung und Aufenthaltsverbot, das für
das gesamte Schengen-Gebiet gilt, gelöscht wird.
Beispiel 2: Freiwillige Ausreise und Kautionsstellung
Die nach § 4 Abs. 1 S. 1 AufenthG iVm Anhang I zur EG-VisaVO visumpflichtige, nigeriani-
sche Staatsangehörige N wird nach jahrelangem, illegalen Aufenthalt im Bundesgebiet aufge-
griffen und in Abschiebungshaft genommen. Dort wird ihr – nach Anhörung – der von der
Ausländerbehörde gem.§ 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG erlassene Ausweisungsbescheid zugestellt.
Der deutsche Verlobte von N einigt sich mit der Ausländerbehörde, die von ernsthaften Hei-
ratsabsichten ausgeht, auf Stellung einer Kaution iHv 5.000 EUR, damit N aus der Abschie-
bungshaft entlassen wird und freiwillig, also ohne Abschiebung, binnen einer Woche nach
Haftentlassung ausreisen kann. Nach der Kautionsstellung nimmt die Ausländerbehörde den
Haftantrag zurück. N wird entlassen und überlegt, ob sie die Ausreise hinauszögern soll, da-
mit sie noch im Bundesgebiet schnell heiraten kann. Die Besorgung der erforderlichen Doku-
mente für die Eheschließung aus Nigeria wird zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen. Die
Frist für den Widerspruch gegen den Ausweisungsbescheid ist noch nicht abgelaufen. Die
Verlobten wollen auch die hohen Flugkosten und das zeitaufwendige Visumverfahren vermei-
den. Beide lassen sich anwaltlich beraten.
Beispiel 3: Schwere Straftaten
Der in Deutschland als Kind marokkanischer Gastarbeiter geborene M, der über eine Aufent-
haltserlaubnis verfügte, wurde 1999 im Alter von 20 Jahren wegen zahlreicher Straftaten
ausgewiesen und abgeschoben. In seinem „Heimatland“ kommt er einigermaßen zurecht,
spricht die Landessprache inzwischen einigermaßen gut und findet einfache Arbeit. Seine ge-
samte Verwandtschaft lebt in Frankreich und Deutschland. Jetzt hat er die Möglichkeit, im
Betrieb seines Onkels am damaligen Wohnort in Köln zu arbeiten. Auch möchte er seine Fa-
milie in Europa besuchen. Der Anwalt von M beantragt, das Einreise- und Aufenthaltsverbot
des § 11 Abs. 1 AufenthG zu befristen. Die Ausländerbehörde lehnt – nach Anhörung – die
Anträge ab, da M zahlreiche Straftaten begangen habe und deshalb sein dauerndes Fernhal-
ten vom Bundesgebiet erforderlich sei.
Beispiel 4: Befristungsvergleich
Der nach einem erfolglosen Asylverfahren geduldete, türkische Staatsangehörige T ist wegen
eines BtM-Delikts nach § 54 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG – nach Anhörung – von der Ausländerbe-
hörde unter Anordnung des Sofortvollzugs ausgewiesen worden. Der Anwalt kann gegen den
Bescheid keine Bedenken erkennen. T möchte seine Verlobte, die inzwischen eingebürgert
wurde, heiraten.
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Prüfungsreihenfolge

Vorbesprechung

Die Kontaktaufnahme mit dem Anwalt erfolgt in aller Regel durch im Bundesgebiet lebende
Familienangehörige bzw. den Verlobten oder Ehepartner. Allerdings empfiehlt es sich im Bei-
spielsfall Nr. 2 die Mandantin in der Haftanstalt aufzusuchen und sie dort über die näheren
Einzelheiten der bevorstehenden Besprechung mit der Ausländerbehörde zu beraten. Der aus-
gewiesene Drittstaatsangehörige möchte nach Deutschland zurück oder in ein anderes Land
des Schengen-Verbundes einreisen. Dem steht die Sperrwirkung der Ausweisung bzw. Ab-
schiebung nach § 11 Abs. 1 AufenthG entgegen.

Staatsangehörigkeit

Die Staatsangehörigkeit ist entscheidend für die Frage, auf welcher gesetzlichen Grundlage
die Befristung erfolgt. Für Unionsbürger und ihre Familienangehörigen findet nicht die für
Drittstaatsangehörige maßgebende Befristungsregelung des § 11 Abs. 4 AufenthG Anwen-
dung, sondern § 7 Abs. 2 S. 8 FreizügG/EU, der Art. 32 RL 2004/38/EG umsetzt.

Folgen von Ausweisung und Abschiebung

Die Ausweisung nach §§ 53 ff. AufenthG (bzw. nach den bis zum 1.1.2005 geltenden
§§ 45 ff. AuslG) und die Abschiebung nach § 58 AufenthG (bzw. nach dem vormals gültigen
§ 49 AuslG) haben zur Folge, dass nach § 11 Abs. 1 AufenthG ein Einreise- und Aufenthalts-
verbot für das Bundesgebiet entsteht. Der ausgewiesene Drittstaatsangehörige wird im Schen-
gener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung für das gesamte Schengen Gebiet
ausgeschrieben (Art. 96 Abs. 3 SDÜ). Ihm kann aufgrund dessen durch keinen der Schengen-
Staaten ein Visum während der Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbotes erteilt werden.
Selbst bei einem Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (zB nach § 28 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 AufenthG wegen Eheschließung mit einem deutschen Staatsangehörigen) darf kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden.1 Diese Einreisesperre und das Aufenthaltsverbot können nur
durch eine Verfügung der Ausländerbehörde nach § 11 Abs. 3 S. 1 AufenthG beseitigt wer-
den, mit der die Sperre befristet wird.

Rechtsmittel gegen den Ausweisungsbescheid?

Nach der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG (RFRL) soll grds. gleichzeitig mit der Auswei-
sung über die Befristung entscheiden werden. Die Ausländerbehörde hat das Einreise- und
Aufenthaltsverbot deshalb von Amts wegen zu befristen (§ 11 Abs. 2 S. 1 AufenthG).2 Es be-
steht insofern kein Ermessen.3 Bereits die frühere Rspr. des BVerfG ging davon aus, dass im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Ausweisung stets zu beurteilen ist, ob eine Befristung
angebracht ist.4 Nach der Rspr. des EGMR kann eine Ausweisungsverfügung aufgrund ihrer
unbegrenzten Dauer unverhältnismäßig sein.5 Auch wenn angesichts der Schwere der began-

II.

1.

2.

3.

4.

1 Bergmann/Dienelt/Dienelt § 12 Rn. 2.
2 EuGH InfAuslR 2013, 416 (416 f.) Rn. 27, 31, 34 = EZAR NF 52 Nr. 9 = ZAR 2014, 128 (Ls.) – Filev und Osmani.
3 VG Düsseldorf AuAS 2014, 115 (116).
4 BVerfGE 51, 386 (399) = EZAR 23 Nr. 2.
5 EGMR (Große Kammer), InfAuslR 2008, 333 (335) – Maslow II; EGMR InfAuslR 2000, 53, (55) – Baghli; EGMR

InfAuslR 2004, 374 (375) – Radovanic; EGMR InfAuslR 2006, 3 (4) – Keles; EGMR InfAuslR 2007, 325 (326) – Kaya;
EGMR InfAuslR 2008, 336 (337) – Emre; EGMR InfAuslR 2010, 325 (327) – Mutlag.
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genen Straftat die Ausweisung an sich zulässig ist, verletzt die unbefristete Ausweisung unter
Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls Art. 8 EMRK.6 Eine ohne gleich-
zeitige Befristung verfügte Ausweisung ist damit insgesamt rechtswidrig.7 Die Behörde hat
daher von Amts wegen zusammen mit der Ausweisungsverfügung über die Befristung zu ent-
scheiden und darf nicht den Eintritt des mit der Ausweisung oder Abschiebung verfolgten
Zwecks abwarten. Die hier lebenden Familienangehörigen sollen ihre weitere Lebensplanung
gestalten können.8

Die Behörde ist nicht zur persönlichen Anhörung verpflichtet, wenn sie bereits die Rechts-
widrigkeit des Aufenthalts festgestellt hat und daher beabsichtigt, eine Rückkehrentscheidung
zu erlassen.9 Die Befristung ist ein selbstständiger Verwaltungsakt, der unabhängig von der
dem Einreise- und Aufenthaltsverbot zugrundeliegenden ausländerrechtlichen Entscheidung
Geltung erlangt und mit eigenen Rechtsmitteln angegriffen werden kann.10 Die Ausländerbe-
hörde hat bereits in der Rückkehrentscheidung, andernfalls nachträglich von Amts wegen
eine Frist für die Geltung des Einreise- und Aufenthaltsverbots festzusetzen. Einer Antragstel-
lung bedarf es nicht. Demgegenüber setzt die Befristung der Verlustfeststellung nach § 6 Frei-
zügG/EU einen Antrag voraus (§ 7 Abs. 2 S. 8 FreizügG/EU).

Verletzt die zuständige Behörde diese Pflicht, kann im Rahmen des ausweisungsrechtlichen
Anfechtungsprozesses die Befristung durch einen Hilfsantrag durchgesetzt werden.11 Die Be-
fristung der Wirkung der Ausweisung dient allein spezialpräventiven Zwecken und beruht auf
der Prognose, wie lange das Verhalten des Betroffenen das öffentliche Interesse an der Gefah-
renabwehr zu tragen vermag.12 Nach § 11 Abs. 2 S. 3 AufenthG ist die Frist gemeinsam mit
der Ausweisungsverfügung festzusetzen. Wird das Einreise- und Aufenthaltsverbot unabhän-
gig von einer Ausweisung angeordnet, soll die Frist mit der Abschiebungsandrohung festge-
setzt werden (§ 11 Abs. 2 S. 4 Hs. 1 AufenthG), da dies regelmäßig das vorerst letzte Schrift-
stück darstellen dürfte, das dem Betroffenen von einer deutschen Behörde zugestellt wird. Da
die Abschiebung in diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt worden ist, ist die Befristung
unter die aufschiebende Bedingung der Abschiebung zu stellen.13 Die Frist ist spätestens bei
der Ab- oder Zurückschiebung festzusetzen (§ 11 Abs. 2 S. 4 Hs. 2 AufenthG). Dies umfasst
die gesamte Vollzugshandlung bis zu ihrem Abschluss. Die Befristung kann zur Abwehr einer
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung mit einer Bedingung versehen werden, ins-
bes. einer nachweislichen Straf- oder Drogenfreiheit (§ 11 Abs. 2 S. 4 AufenthG). Tritt die Be-
dingung bis zum Fristablauf nicht ein, gilt eine von Amts wegen zusammen mit der Befris-
tung angeordnete längere Befristung (§ 11 Abs. 2 S. 6 AufenthG).

6 EGMR InfAuslR 2006, 3 (4) – Keles; EGMR InfAuslR 2008, 336 (337) – Emre; EGMR (Große Kammer) InfAuslR
2008, 333 (335) – Maslow II.

7 VG Bremen InfAuslR 2006, 196 (198); VG Karlsruhe InfAuslR 2007, 73 (74).
8 OVG Hamburg InfAuslR 1992, 359 (362) = NVwZ 1992, 1115.
9 EuGH InfAuslR 2015, 1 (3) Rn. 56 ff. – Mukarubega.

10 BR-Drs. 642/14, 38.
11 BVerwG NVwZ-RR 2013, 574 (575) Rn. 10 ff. = EZAR NF 98 Nr. 57; Hess.VGH InfAuslR 2014, 186 = AuAS 2014,

89.
12 BVerwG InfAuslR 2013, 334 (335) Rn. 432 ff. = NVwZ-RR 2013, 778 = EZAR NF 45 Nr. 13.
13 BR-Drs. 642/14, 39.
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Länge der Sperrfrist

Die Fristberechnung hat sich im Einzelfall daran zu orientieren, wie lange das Fernhalten des
Betroffenen vom Bundesgebiet erforderlich ist.14 Der Mandant hat ein erhebliches Interesse
daran zu erfahren, welche Sperrfrist in Betracht kommen wird. Eine nach Fallgruppen typi-
sierende Berechnung der Frist, die sich früher daran orientierte, ob eine Ausweisung zwin-
gend, in der Regel oder nur als Ermessensausweisung erfolgt war,15 ist angesichts der Ände-
rung des Ausweisungsrechts seit Ende Juli 2015 nicht mehr zulässig. Der Grund für die Auf-
enthaltsbeendigung und die Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbots hängen eng mitein-
ander zusammen. Über die Länge der Frist wird nach Ermessen entschieden (§ 11 Abs. 3 S. 1
AufenthG). Demggü. wird in der obergerichtlichen Rspr. vertreten, dass die Befristungsent-
scheidung, aufgrund der mit der Neuregelung des Ausweisungsrechts verbundenen struktu-
rellen Änderungen, eine gebundene Entscheidung ist.16 Mit den Vorgaben für die Befristungs-
dauer weicht das Gesetz von der früheren zwingenden Regelung (§ 11 Abs. 1 S. 4 AufenthG
aF) über die Festsetzung der Dauer17 ab. Gesondert bemessene Fristen von Ausweisung und
Abschiebung laufen neben- und nicht nacheinander. Sie sind nicht zusammenzurechnen.18

Musste früher die Entscheidung im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Anord-
nung der Abschiebung erfolgen,19 ist nach § 11 Abs. 2 S. 2 AufenthG die Befristung zusam-
men mit der Ausweisung festzusetzen.

Bei der Bemessung der Frist sind das Gewicht des Ausweisungsinteresses (§ 54 AufenthG)
und der Ausweisungszweck, gegen verfassungs-, unions- und völkerrechtliche Wertentschei-
dungen zum Schutze der Belange des Betroffenen abzuwägen.20 Ist der Zweck der Auswei-
sung erreicht, ist das Befristungsermessen auf Null reduziert. Eine zeitliche Befristung kommt
daher selbst dann nicht in Betracht, wenn der Betroffene noch nicht ausgereist ist.21 Die Frist
darf fünf Jahre nur überschreiten, wenn der Betroffene aufgrund einer strafrechtlichen Verur-
teilung ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (§ 11 Abs. 3 S. 2 AufenthG). Die Frist soll zehn
Jahre nicht überschreiten, wenn der Drittstaatsangehörige aufgrund einer strafrechtlichen
Verurteilung ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht (§ 11 Abs. 3 S. 3 AufenthG). Sie soll 20 Jahre
betragen, wenn er wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens oder
eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder einer terroristischen Gefahr ausgewiesen
wurde (§ 11 Abs. 5 a S. 1 AufenthG). Nach Art. 11 Abs. 2 RFRL wird die Dauer des Einreise-
verbots „in Anbetracht der jeweiligen Umstände des Einzelfalls festgesetzt und überschreitet
grundsätzlich nicht fünf Jahre.“ Die Überschreitung dieser Frist ist nur zulässig, wenn der
Drittstaatsangehörige eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die öf-

5.

14 Marx AufenthaltsR § 7 Rn. 498.
15 VGH BW InfAuslR 1998, 433; NdsOVG InfAuslR 2004, 290.
16 VGH BW InfAuslR 2016, 138 (139 f.).
17 BVerwGE 143, 277 (297) Rn. 39 = InfAuslR 2012, 397 = EZAR NF 43 Nr. 5.
18 OVG Lüneburg NVwZ-RR 2013, 860.
19 VGH BW InfAuslR 2011, 350 (351 f.); VGH BW InfAuslR 2013, 74 (75 f.).
20 BVerwG InfAuslR 2013, 334 (335) Rn. 432 ff. = NVwZ-RR 2013, 778 EZAR NF 45 Nr. 13.
21 VG Stuttgart InfAuslR 2012, 222 (223).

A. Befristung Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 AufenthG 6

Marx 281

11

12

https://www.nomos-shop.de/titel/auslaender-und-asylrecht-id-76731/



fentliche oder nationale Sicherheit darstellt.22 Sie ist also nur aus spezialpräventiven Gründen
zulässig.23

Die nach § 11 Abs. 2 S. 2 Alt. 1 AufenthG zulässige Überschreitung aufgrund einer strafrecht-
lichen Verurteilung, lässt aber auch generalpräventive Gründe für die Fristsetzung zu. Hierfür
fehlt es in der Rückführungsrichtlinie nicht nur an einer Grundlage. Sie verletzt darüber hi-
naus das Gebot der Einzelfallabwägung unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
prinzips (Art. 11 Abs. 2 RFRL). Die gesetzliche Begründung bezieht sich für die generalprä-
ventive Begründung auf Art. 2 Buchst. b und Art. 11 Abs. 2 S. 2 RFRL.24 Letztere Norm er-
laubt die Überschreitung der Fünfjahresfrist, nicht aber die generalpräventiv motivierte Frist-
setzung.25 Die Berufung auf die Ausschlussklausel des Art. 2 Buchst. b RFRL, wonach die
Mitgliedstaaten beschließen können, die Richtlinie nicht auf die Drittstaatsangehörigen anzu-
wenden, die nach nationalem Recht aufgrund einer strafrechtlichen Sanktion rückkehrpflich-
tig sind, eröffnet keinen unionsrechtlichen Freibrief für das Festhalten an der generalpräventi-
ven Fristsetzung aufgrund nationalen Rechts. Gegen die der Ausschlussklausel zugemessene
Bedeutung spricht, dass die strafrechtliche Sanktion kausal die Rückkehrpflicht bewirken
muss. Daran aber mangelt es nach der Rspr. des EuGH, wenn – wie nach § 51 Abs. 1 Nr. 5,
§§ 53 ff. AufenthG – noch eine behördliche Entscheidung zwischengeschaltet ist.26 Das Ein-
reise- und Aufenthaltsverbot ist keine Strafe, sondern ordnungsrechtliche Folge der behördli-
chen Ausweisungsentscheidung.27 Zwar findet nach dem EuGH die Richtlinie keine Anwen-
dung, wenn ein Mitgliedstaat von der Klausel Gebrauch gemacht hat.28 Dieser Feststellung
stellt er aber ausdrücklich seine Rspr. zur unmittelbaren Kausalität der strafrichterlich ange-
ordneten Ausweisung voran.

Zweck der Befristungsregelung ist es, dem Betroffenen einen neuen Aufenthalt im Bundesge-
biet zu ermöglichen, wenn sich der Sachverhalt verändert hat, insbes. die mit der Ausweisung
verfolgten ordnungsrechtlichen Zwecke erreicht sind.29 Daher darf die Ausweisung nur so
lange aufrechterhalten werden, wie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes und verfassungs- und konventionsrechtlicher Normen der Ausweisungsanlass noch die
Fernhaltung des Betroffenen vom Bundesgebiet erfordert.30 Die spezialpräventiv motivierte
Ausweisung kann deshalb nach Wegfall der gefahrenbegründenden Umstände nicht aufrecht-
erhalten werden.31 Die frühere Rspr. hatte insoweit in Fällen der Ausweisung aus Anlass von
Straftaten festgestellt, dass regelmäßig nach einer angemessenen Zeit ordnungsgemäßer Füh-
rung kein Anlass mehr besteht, dem Betroffenen allein wegen der Ausweisung den Aufenthalt
zu verwehren. Da nach geltendem Recht über die Befristung mit der Ausweisung zusammen
entschieden wird, kann die Behörde dieser Verpflichtung durch eine aufschiebende Bedingung

22 VG Karlsruhe InfAuslR 2014, 431 (342 f.) = EZAR NF 45 Nr. 17 = ZAR 2014, 384.
23 VGH BW InfAuslR 2016, 138 (139).
24 BR-Drs. 642/14, 39.
25 Marx AufenthaltsR § 7 Rn. 271.
26 EuGH InfAuslR 2011, 320 (322) Rn. 49 – El Dridi; VGH BW NVwZ-RR 2012, 412 (414); Armbruster/Hoppe ZAR

2013, 309 (317).
27 BVerfGE 51, 386 (399) = EZAR 23 Nr. 2.
28 EuGH 19.9.2013 – C-297/12 Rn. 52 = EZAR NF 52 Nr. 9 = ZAR 2014, 128 (Ls.) – Filev.
29 BVerwGE 110, 140 (147) = NVwZ 2000, 688 (690) = InfAuslR 2000, 74 = EZAR 039 Nr. 5 = AuAS 2000, 74.
30 BVerfGE 51, 386 (399) = EZAR 23 Nr. 2.
31 BVerwG InfAuslR 2010, 3 (5); VG Darmstadt EZAR NF 44 Nr. 13, 3; Hess.VGH AuAS 2008, 87 (88).
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